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BEGRUNDUNG

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
. Griinde und Ziele des Vorschlags

Die direkten und indirekten Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs nehmen in allen
Mitgliedstaaten weiter zu. Die derzeitige Situation ist beispiellos und erfordert
auBBergewohnliche und den Umsténden entsprechende MalB3nahmen.

Mit der ersten Investitionsinitiative zur Bewaltigung der Coronavirus-Krise (CRII), einem von
der Kommission am 13. Mdrz 2020 vorgeschlagenen Mallnahmenpaket, wurde eine Reihe
wichtiger Anderungen eingefiihrt, die eine wirksamere Reaktion auf die derzeitige Situation
ermdglichen.

Ziel dieser Initiative ist die Forderung von Investitionen durch Mobilisierung verfiigbarer
Liquiditétsreserven aus den europdischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds), damit
die Krise unverziiglich bekdmpft werden kann; daran schlieen sich ergénzende Mafinahmen
an, wie im Rahmen der Investitionsinitiative Plus zur Bewiltigung der Coronavirus-Krise
vorgeschlagen. Dennoch sind zusétzliche MafBlnahmen — auch in anderen Politikbereichen —
erforderlich, insbesondere um die am stirksten gefdhrdeten Personen zu schiitzen.

Auch fiir Mallnahmen und Leistungen im Rahmen des Europidischen Hilfsfonds fiir die am
stirksten benachteiligten Personen (FEAD) stellt die Coronavirus-Krise eine nie da gewesene
Herausforderung dar.

Von entscheidender Bedeutung ist, dass die Krise besondere Risiken birgt fiir die am stirksten
benachteiligten Menschen aus den schwichsten Bevolkerungsgruppen unserer Gesellschaften.
Daher miissen dringend spezifische MalBnahmen ergriffen werden, um sie vor dieser
Krankheit zu schiitzen und um sicherzustellen, dass die FEAD-Hilfe sie weiterhin erreicht,
beispielsweise durch Bereitstellung der erforderlichen Schutzausriistung gegen die Krankheit.
Bei der Verteilung von Nahrungsmitteln, der materiellen Basisunterstiitzung und der
Unterstiitzung der sozialen Inklusion gibt es zunehmend logistische und personelle Engpésse,
was insbesondere auf Ausgangsbeschrinkungen und die dringende Notwendigkeit von
MaBnahmen zur sozialen Distanzierung, um die Ausbreitung des Virus einzuddmmen,
zuriickzufiihren ist. Viele Freiwillige, die das Riickgrat des Fonds bilden, konnen nicht mehr
mobilisiert werden, da sie hdufig Gruppen angehdren, die ein hoheres Risiko einer schweren
Erkrankung durch COVID-19 haben. Dennoch muss sichergestellt werden, dass die
Unterstiitzung weiterhin die am stdrksten benachteiligten Menschen erreicht, z. B. durch neue
Liefermethoden, die die Sicherheit aller an der Durchfiihrung des FEAD Beteiligten und der
am stédrksten benachteiligten Personen gewéhrleisten.

Die FEAD-Verordnung muss daher die Verwaltungsbehorden, Partnerorganisationen und
andere an der Durchfiihrung des Fonds beteiligte Akteure in die Lage versetzen, schnell auf
neu entstehende Bediirfnisse der Zielgruppen zu reagieren, die aufgrund der Krise zusitzliche
Entbehrungen erleiden.

Dementsprechend schldgt die Kommission vor, diese Verordnung zu dndern, um auf die
Herausforderungen zu reagieren, mit denen Behorden und Partnerorganisationen bei der
Durchfiihrung des FEAD wéhrend des COVID-19-Ausbruchs konfrontiert sind.

Im Einklang mit den vorgesehenen Anderungen der ESI-Fonds werden spezifische
Bestimmungen vorgeschlagen, die es den Mitgliedstaaten ermdoglichen, rasch die
erforderlichen MaBnahmen zur Bewiltigung dieser Krisensituation zu ergreifen. Ahnlich wie
fir die ESI-Fonds wird vorgeschlagen, dass Ausgaben fiir FEAD-Vorhaben, mit denen
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Krisenreaktionskapazititen wihrend des COVID-19-Ausbruchs gestirkt werden, ab dem
1. Februar 2020 forderungsfihig sein sollten. Ebenso wird vorgeschlagen, dass die Anderung
bestimmter Elemente des operationellen Programms zwecks Bekdmpfung des COVID-19-
Ausbruchs nicht durch einen Kommissionsbeschluss genehmigt werden muss. Dariiber hinaus
rdumt der Vorschlag den Behorden die Moglichkeit ein, Nahrungsmittelhilfe/materielle
Basisunterstiitzung iiber elektronische Gutscheine bereitzustellen, da dadurch das Risiko einer
Ansteckung wiahrend der Lieferung von Nahrungsmitteln/materieller Basisunterstiitzung
verringert wird.

Zusitzlich zu diesen Anderungen wird in der aktuellen Ausnahmesituation auch
vorgeschlagen, Flexibilitdt in Bezug auf die Einhaltung bestimmter rechtlicher Anforderungen
walten zu lassen. Ausnahmsweise wird fiir dieses Jahr vorgeschlagen, die Frist fiir die
Vorlage des jéhrlichen Durchfiihrungsberichts zu verlangern, und es wird klargestellt, dass die
Mitgliedstaaten die Kontroll- und Priifverfahren wéhrend des Ausbruchs anpassen konnen.
Ferner wird vorgeschlagen, spezifische Bestimmungen zur Férderungsfahigkeit von Kosten
einzufiihren, die Empfingereinrichtungen entstehen, wenn sich die Bereitstellung von
Nahrungsmittelhilfe/materieller Basisunterstiitzung oder sozialer Unterstiitzung verzogert,
sowie fir ausgesetzte und nicht vollstindig durchgefiihrte Vorhaben.

Um schlieBlich zu gewéhrleisten, dass die gesamte Unterstiitzung aus dem Fonds mobilisiert
werden kann, um die Auswirkungen der Krise im Bereich der 6ffentlichen Gesundheit auf die
am stirksten benachteiligten Personen so gering wie mdglich zu halten, ist es unbeschadet der
unter normalen Umstdnden geltenden Vorschriften notwendig, ausnahmsweise und
voriibergehend eine Kofinanzierung in Héhe von 100 % aus dem EU-Haushalt vorzusehen.

. Kohirenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich

Dieser Vorschlag steht im Einklang mit den bestehenden politischen Bestimmungen in diesem
Politikbereich, insbesondere mit den Bestimmungen, die die Kommission als Reaktion auf
den COVID-19-Ausbruch im Rahmen von CRII und CRII Plus fiir die ESI-Fonds
vorgeschlagen hat.
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. Kohirenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

Der Vorschlag steht im Einklang mit anderen Vorschldgen und Initiativen der Européischen
Kommission, insbesondere mit den Vorschligen der Kommission fiir die ESI-Fonds als
Reaktion auf den COVID-19-Ausbruch. Er ist auch Teil eines zweiten von der Kommission
angenommenen Legislativpakets, das Vorschlige zur Anderung der Dachverordnung enthilt.

2) RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITAT UND VERHALTNISMABIGKEIT
. Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage des Vorschlags ist Artikel 175 Absatz 3 des Vertrags {iber die Arbeitsweise
der Europdischen Union (AEUV). Er sieht die Moglichkeit vor, voriibergehend einen
Kofinanzierungssatz von 100 % anzuwenden, und schafft Klarheit in Bezug auf die
Forderungsfihigkeit der Ausgaben, die mit Mafinahmen in Zusammenhang stehen, welche als
Reaktion auf die Gesundheitskrise ergriffen wurden. SchlieBlich werden einige
Anforderungen an die Mitgliedstaaten gelockert, sofern sie einen Verwaltungsaufwand
verursachen, der die Durchfiihrung von Mallnahmen zur Bewiltigung der Krise verzogern
konnte. Diese Anderungen aufgrund der auBergewohnlichen Umstinde lassen die
Vorschriften unberiihrt, die unter normalen Umsténden gelten.

. Subsidiaritit (bei nicht ausschlieBlicher Zustindigkeit)
Der Vorschlag steht mit dem Subsidiaritédtsprinzip im Einklang.

. VerhiltnisméBigkeit

Der Vorschlag ist verhéltnisméBig und enthilt keine Bestimmungen, die zur Erreichung der
Ziele des Vertrags nicht erforderlich sind. Er beschrinkt sich auf die Anderungen, die fiir
notwendig erachtet werden, um die Probleme anzugehen, mit denen die Mitgliedstaaten
wihrend der COVID-19-Krise bei der Durchfiihrung des FEAD konfrontiert sind.

. Wahl des Instruments

Vorgeschlagenes Instrument: Anderung der geltenden Verordnung.

Die Kommission hat den Spielraum, den der Rechtsrahmen ldsst, ausgelotet und hilt es fiir
notwendig, Anderungen der Verordnung (EU) Nr. 223/2014 vorzuschlagen.

3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER
INTERESSENTRAGER UND DER FOLGENABSCHATZUNG
. Ex-post-Bewertung/Eignungspriifungen bestehender Rechtsvorschriften

In Anbetracht der besonderen Umstéinde dieses Vorschlags erfolgte/n keine Ex-post-
Bewertung/Eignungspriifungen bestehender Rechtsvorschriften.

. Konsultation der Interessentriger

In Anbetracht der besonderen Umstéinde dieses Vorschlags erfolgte keine Konsultation
externer Interessentrager.

. Einholung und Nutzung von Expertenwissen

Die Nutzung externen Fachwissens war nicht erforderlich.
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. Folgenabschitzung
Entfallt.

. Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung

Keine Initiative im Rahmen des Programms zur Gewdhrleistung der Effizienz und
Leistungsfahigkeit der Rechtsetzung (REFIT).

o Grundrechte

Der Vorschlag hat keine Auswirkungen auf den Schutz der Grundrechte.

“) AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT

Die vorgeschlagene Anderung zieht keinerlei Anderungen an den jihrlichen Obergrenzen des
mehrjidhrigen Finanzrahmens fiir Mittel fir Verpflichtungen und Zahlungen geméall der
Verordnung (EU) Nr. 223/2014 nach sich. Die jdhrliche Gesamtaufteilung der Mittel fiir
Verpflichtungen fiir den Europdischen Hilfsfonds fiir die am stirksten benachteiligten
Personen bleibt unveréndert.

Der Vorschlag wird die Beschleunigung der Programmdurchfiihrung erleichtern und zu einer
vorgezogenen Bereitstellung von Mitteln flir Zahlungen fiihren.

Die Kommission wird die Auswirkungen der vorgeschlagenen Anderung auf die Mittel fiir
Zahlungen im Jahr 2020 eingehend beobachten und dabei sowohl die Ausfiihrung des
Haushaltsplans als auch die iiberarbeiteten Vorausschitzungen der Mitgliedstaaten
berticksichtigen.

S. WEITERE ANGABEN

. Durchfiihrungspliine sowie Monitoring-, Bewertungs- und
Berichterstattungsmodalititen

Das Monitoring der Durchfiihrung der Mallnahmen sowie die diesbeziigliche
Berichterstattung erfolgen im Rahmen der allgemeinen Mechanismen zur Berichterstattung
gemdl der Verordnung (EU) Nr. 223/2014.

. Erlduternde Dokumente (bei Richtlinien)
Entfallt
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2020/0058 (COD)
Vorschlag fiir eine
VERORDNUNG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 223/2014 in Bezug auf die Einfiihrung
spezifischer Mafinahmen zur Bekimpfung der COVID-19-Krise

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag liber die Arbeitsweise der Europdischen Union, insbesondere auf
Artikel 175 Absatz 3,

auf Vorschlag der Europédischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europiischen Wirtschafts- und Sozialausschusses',

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen?,
gemil dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,
in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1) In der Verordnung (EU) Nr. 223/2014 des Europiischen Parlaments und des Rates?
sind Bestimmungen zum Europdischen Hilfsfonds fiir die am stérksten benachteiligten
Personen festgelegt.

(2)  Der COVID-19-Ausbruch hat die Mitgliedstaaten in einer noch nicht da gewesenen
Art und Weise getroffen. Fiir die schwiéchsten Bevilkerungsgruppen, wie etwa die am
stirksten benachteiligten Menschen, birgt die Krise hohere Risiken; insbesondere birgt
sie die Gefahr, dass die Unterstiitzung durch den FEAD unterbrochen wird.

(3)  Um unverziiglich auf die Auswirkungen reagieren zu konnen, die die Krise auf die am
stirksten benachteiligten Personen hat, sollten Ausgaben fiir Vorhaben, mit denen
Krisenreaktionskapazititen wahrend des COVID-19-Ausbruchs gestidrkt werden, ab
dem 1. Februar 2020 férderungsfihig sein.

4) Im Hinblick auf eine Entlastung der 6ffentlichen Haushalte, die bei der Bewiltigung
der Krisensituation gefordert sind, sollte den Mitgliedstaaten ausnahmsweise die
Moglichkeit eingerdumt werden, fiir das Geschéiftsjahr 2020-2021  einen
Kofinanzierungssatz von 100 % zu beantragen — gemdf3 den Mittelzuweisungen und
vorbehaltlich verfiigbarer Finanzmittel. Nach einer Bewertung der Anwendung dieses
auBerordentlichen Kofinanzierungssatzes kann die Kommission eine Verlingerung
dieser Maflnahme vorschlagen.

! ABL C vom, S..
2 ABL C vom, S..
3 Verordnung (EU) Nr. 223/2014 des Européischen Parlaments und des Rates vom 11. Mérz 2014 zum

Européischen Hilfsfonds fiir die am stirksten benachteiligten Personen (ABl. L 72 vom 12.3.2014,
S. 1).
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(6)

()

(8)

)

(10)

Um sicherzustellen, dass die am stirksten benachteiligten Personen weiterhin
Unterstiitzung aus dem Fonds in einem sicheren Umfeld erhalten konnen, ist es
notwendig, den Mitgliedstaaten ausreichend Flexibilitdt einzurdumen, sodass sie die
Unterstiitzungsprogramme an den derzeitigen Kontext anpassen konnen, unter
anderem indem alternative Liefermodalititen mittels elektronischer Gutscheine erlaubt
werden und indem den Mitgliedstaaten gestattet wird, bestimmte Elemente des
operationellen Programms zu &dndern, ohne dass dazu eine Annahme per
Kommissionsbeschluss erforderlich wéire. Um die traditionellen Lieferungssysteme
nicht zu storen, sollte es auch moglich sein, den Partnerorganisationen auflerhalb des
Budgets fiir technische Hilfe die erforderlichen Schutzmaterialien und -ausriistungen
zur Verfiigung zu stellen.

Fiir den Fall, dass bestimmte Vorhaben aufgrund des COVID-19-Ausbruchs verzdgert,
ausgesetzt oder nicht vollstdindig durchgefiihrt werden, sollten spezifische
Vorschriften zur Bestimmung der Forderungsfahigkeit von Kosten festgelegt werden,
die von den Empfangereinrichtungen zu tragen sind.

Um es den Mitgliedstaaten zu ermdoglichen, sich auf die Einfilhrung von Maflnahmen
zur Bekdmpfung der Krise zu konzentrieren, und um zu vermeiden, dass es aufgrund
von Ansteckungsrisiken zu einer Unterbrechung bei der Unterstlitzung der am
starksten benachteiligten Personen kommt, sollten spezifische Maflnahmen vorgesehen
werden, die den Verwaltungsaufwand fiir die Behorden verringern und Flexibilitét bei
der Einhaltung bestimmter rechtlicher Anforderungen, insbesondere in Bezug auf
Begleitungs-, Kontroll- und Priifverfahren, einrdumen.

Da diese Maflnahmen im Hinblick auf eine wirksame Durchfiihrung des FEAD
wihrend der COVID-19-Krise dringend eingefiihrt werden miissen, sollte die
vorliegende Verordnung am Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der
Europdischen Union in Kraft treten.

Wegen des COVID-19-Ausbruchs und der dringenden Notwendigkeit, der damit
verbundenen Krise im Bereich der o6ffentlichen Gesundheit Herr zu werden, sollte eine
Ausnahme von der Achtwochenfrist nach Artikel 4 des dem Vertrag iiber die
Européische Union, dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union und
dem Vertrag zur Griindung der Europdischen Atomgemeinschaft beigefiigten
Protokolls Nr. 1 {iber die Rolle der nationalen Parlamente in der Europdischen Union
gelten.

Die Verordnung (EU) Nr. 223/2014 sollte daher entsprechend geéndert werden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EU) Nr. 223/2014 wird wie folgt gedndert:

(D

Artikel 9 Absatz 4 erhilt folgende Fassung:

,(4) Die Absitze 1, 2 und 3 gelten nicht fiir die Zwecke der Anderung von Aspekten
eines operationellen Programms, die unter die Unterabschnitte 3.5 und 3.6 und unter
Abschnitt 4 des in Anhang I enthaltenen Musters fiir das operationelle Programm
fallen, oder von Aspekten gemal3 Artikel 7 Absatz 2 Buchstaben a, b, ¢, d, e und g,
wenn sie aufgrund der Krisenreaktion auf den COVID-19-Ausbruch gedndert werden.
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2

€)

(4)

©)

(6)

Ein Mitgliedstaat teilt der Kommission jeden Beschluss, der Aspekte gemdl
Unterabsatz 1 dndert, innerhalb eines Monats nach dem Datum dieses Beschlusses mit.
In dem Beschluss wird der Zeitpunkt seines Inkrafttretens angegeben, der nicht vor
dem Zeitpunkt des Erlasses liegen darf.*

In Artikel 13 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefiigt:

,, Abweichend von Unterabsatz 1 endet die Frist fiir die Ubermittlung des jihrlichen
Durchfiihrungsberichts fiir das Jahr 2019 am 30. September 2020.*

In Artikel 20 wird folgender Absatz eingefiigt:

»(la) ,,Abweichend von Absatz1 kann auf Antrag des Mitgliedstaats ein
Kofinanzierungssatz von 100 % auf die 6ffentlichen Ausgaben angewandt werden, die
in Zahlungsantragen wahrend des am 1. Juli 2020 beginnenden und am 30. Juni 2021
endenden Geschéftsjahres geltend gemacht werden.

Antrige auf Anderung des Kofinanzierungssatzes werden nach dem Verfahren zur
Anderung operationeller Programme gemiB Artikel 9 gestellt; ihnen ist das
iberarbeitete Programm beigefligt. Der Kofinanzierungssatz von 100 % gilt nur, wenn
die Kommission die entsprechende Programménderung bis spitestens vor der
Ubermittlung des letzten Antrags auf Zwischenzahlung gemiB Artikel 45 Absatz 2
genehmigt hat.

Vor der Einreichung des ersten Zahlungsantrags fiir das am 1. Juli 2021 beginnende
Geschiftsjahr iibermitteln die Mitgliedstaaten die Tabelle gemdl Abschnitt 5.1 des in
Anhang I enthaltenen Musters fiir das operationelle Programm, in der der
Kofinanzierungssatz bestitigt wird, der in dem am 30.Juni 2020 endenden
Geschiftsjahr galt.

In Artikel 22 Absatz 4 wird folgender Unterabsatz angefiigt:

,Abweichend von Unterabsatz 1 sind Ausgaben fiir Vorhaben zur Férderung der
Krisenreaktionsfahigkeit im Zusammenhang mit dem COVID-19-Ausbruch ab dem
1. Februar 2020 forderungsfahig.

In Artikel 23 wird folgender Absatz eingefiigt:

»(4a) Die Nahrungsmittel und/oder die materielle Basisunterstiitzung konnen direkt
an die am stirksten benachteiligten Personen abgegeben werden oder indirekt
gegen elektronische Gutscheine oder Karten, vorausgesetzt, diese werden nur
fiir Nahrungsmittel und/oder materielle Basisunterstiitzung gemifl Artikel 2
Absatz 1 eingeldst.*

Artikel 26 Absatz 2 wird wie folgt gedndert:
(1) Buchstabe a erhilt folgende Fassung:

,»a) Kosten fiir den Kauf von Nahrungsmitteln und/oder materieller Basisunterstiitzung
sowie Kosten fiir den Kauf personlicher Schutzmaterialien und -ausriistungen fiir
Partnerorganisationen;

(2) Buchstabe c erhilt folgende Fassung:

,C) die von den Partnerorganisationen getragenen Verwaltungs-, Vorbereitungs-,
Transport- und Lagerkosten zum Pauschalsatz von 5 % der unter Buchstabe a
angefiihrten Kosten oder 5 % des Wertes der gemél Artikel 16 der Verordnung (EU)
Nr. 1308/2013 abgesetzten Nahrungsmittel;*
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(7

Die folgenden Artikel 26a, 26b und 26¢ werden eingefligt:
LArtikel 26a

Forderungsfahigkeit von Ausgaben fiir im Rahmen von OP I unterstiitzte Vorhaben
wéhrend ihrer Aussetzung aufgrund des COVID-19-Ausbruchs

Verzogerungen  bei  der  Lieferung  von  Nahrungsmitteln/materieller
Basisunterstiitzung infolge des COVID-19-Ausbruchs filihren nicht zu einer
Verringerung der forderungsfihigen Kosten, die von der Beschaffungsstelle oder den
Partnerorganisationen geméall Artikel 26 Absatz 2 getragen werden. Diese Kosten
konnen bei der Kommission gemdl Artikel 26 Absatz2 vor der Lieferung der
Nahrungsmittel/materiellen Basisunterstiitzung an die am stérksten benachteiligten
Personen geltend gemacht werden, sofern die Lieferung nach der COVID-19-Krise
wieder aufgenommen wird.

Verderben Nahrungsmittel infolge der Aussetzung der Lieferung wegen des COVID-
19-Ausbruchs, so werden die in Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe a genannten Kosten
nicht gesenkt.

Artikel 26b

Forderungsfahigkeit von Ausgaben fiir im Rahmen von OP II oder technischer Hilfe
unterstiitzte Vorhaben wihrend ihrer Aussetzung aufgrund des COVID-19-Ausbruchs

(1) Bei Vorhaben, deren Durchfiihrung aufgrund des COVID-19-Ausbruchs
ausgesetzt ist, kann ein Mitgliedstaat die Ausgaben wihrend der Aussetzung auch
dann als forderungsfihige Ausgaben betrachten, wenn keine Dienstleistungen
erbracht werden, sofern die folgenden kumulativen Bedingungen erfiillt sind:

a)  Die Durchfiihrung des Vorhabens wird nach dem 31. Januar 2020 ausgesetzt;

b) die Aussetzung des Vorhabens ist auf den COVID-19-Ausbruch
zurickzufiihren;

c)  die Ausgaben sind angefallen und wurden bezahlt;

d) die Ausgaben stellen fiir die Empfangereinrichtung echte Kosten dar und
konnen nicht wieder eingezogen oder ausgeglichen werden; bei Wiedereinziehungen
und Ausgleichsbetrdgen, die nicht von dem Mitgliedstaat bereitgestellt werden, kann
der Mitgliedstaat akzeptieren, dass die Erfiillung dieser Bedingung durch eine
Erklarung der Empfangereinrichtung nachgewiesen wird; Wiedereinziehungen und
Ausgleichsbetrage werden von den Ausgaben abgezogen;

e)  die Ausgaben sind auf den Zeitraum der Aussetzung begrenzt.

(2) Fiir Vorhaben, bei denen die Empfangereinrichtung eine Erstattung auf der
Grundlage vereinfachter Kostenoptionen gewéhrt wird und die Durchfiihrung der
MaBnahmen, die die Grundlage fiir die Erstattung bilden, aufgrund des COVID-19-
Ausbruchs  ausgesetzt wird, kann der betreffende Mitgliedstaat der
Empfingereinrichtung die Erstattung auf der Grundlage der fiir den
Aussetzungszeitraum geplanten Outputs gewihren, selbst wenn keine MalBBnahmen
durchgefiihrt werden, sofern die folgenden kumulativen Bedingungen erfiillt sind:

a)  Die Durchfiihrung der MaBBnahmen wird nach dem 31. Januar 2020 ausgesetzt;

b) die Aussetzung der MaBnahmen ist auf den COVID-19-Ausbruch
zurlickzufiihren;

DE



DE

c) die vereinfachten  Kostenoptionen  entsprechen den  von  der
Empfingereinrichtung tatsdchlich getragenen Kosten, die von ihr nachgewiesen
werden miissen; diese Kosten konnen nicht wieder eingezogen oder ausgeglichen
werden; bei Wiedereinziechungen und Ausgleichsbetrdgen, die nicht von dem
Mitgliedstaat bereitgestellt werden, kann der Mitgliedstaat aufgrund einer Erklarung
der Empfangereinrichtung akzeptieren, dass es keine Wiedereinziehungen oder
Ausgleichsbetridge gibt; Wiedereinziehungen und Ausgleichsbetrige werden von
dem Betrag abgezogen, der der vereinfachten Kostenoption entspricht;

d) die Erstattung an die Empfangereinrichtung ist auf den Zeitraum der
Aussetzung begrenzt.

Fir die in Unterabsatz 1 genannten Vorhaben kann der Mitgliedstaat der
Empfingereinrichtung auch eine Erstattung auf der Grundlage von Kosten gemal
Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe a gewiéhren, sofern die Bedingungen gemif3 Absatz 1
des vorliegenden Artikels erfiillt sind.

Gewihrt ein Mitgliedstaat der Empfangereinrichtung eine Erstattung auf der
Grundlage beider Optionen, so stellt er sicher, dass dieselben Ausgaben nur einmal
erstattet werden.

Artikel 26¢

Forderungsfihigkeit von Ausgaben fiir im Rahmen von OP II unterstiitzte Vorhaben
oder fiir technische Hilfe, die aufgrund des COVID-19-Ausbruchs nicht vollstindig
durchgefiihrt werden

(1) Ein Mitgliedstaat kann Ausgaben fiir Vorhaben, die aufgrund des COVID-19-
Ausbruchs nicht vollstindig durchgefiihrt werden, als forderungsfihige Ausgaben
betrachten, wenn die folgenden kumulativen Bedingungen erfiillt sind:

a) Die Durchfiihrung des Vorhabens wird nach dem 31. Januar 2020 eingestellt;
b) die Einstellung des Vorhabens ist auf den COVID-19-Ausbruch zuriickzufiihren;

c¢) die vor der Einstellung des Vorhabens angefallenen Ausgaben wurden von der
Empféingereinrichtung getétigt und bezahlt.

(2) Bei Vorhaben, die der Empfangereinrichtung auf der Grundlage vereinfachter
Kostenoptionen erstattet werden, kann ein Mitgliedstaat die Ausgaben fiir Vorhaben,
die aufgrund des COVID-19-Ausbruchs nicht vollstindig durchgefiihrt werden, als
forderungsfahige Ausgaben betrachten, wenn die folgenden kumulativen
Bedingungen erfiillt sind:

a)  Die Durchfiihrung des Vorhabens wird nach dem 31. Januar 2020 eingestellt;

b) die Einstellung des Vorhabens ist auf den COVID-19-Ausbruch
zurlickzufiihren;

c) die MaBnahmen, die unter die vereinfachten Kostenoptionen fallen, wurden
zumindest teilweise vor der Einstellung des Vorhabens durchgefiihrt.

Fir die in Unterabsatz 1 genannten Vorhaben kann der Mitgliedstaat der
Empfingereinrichtung auch eine Erstattung auf der Grundlage der Kosten geméif
Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe a gewéhren, sofern die Bedingungen gemil3 Absatz 1
des vorliegenden Artikels erfiillt sind.
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Gewihrt ein Mitgliedstaat der Empféngereinrichtung eine Erstattung auf der
Grundlage beider Optionen, so stellt er sicher, dass dieselben Ausgaben nur einmal
erstattet werden.*

(8) In Artikel 30 wird folgender Absatz eingefiigt:

»(1a) Auf der Grundlage einer Analyse der potenziellen Risiken konnen die
Mitgliedstaaten wéhrend des COVID-19-Ausbruchs vereinfachte Kontroll- und
Priifpfadvorschriften fiir die Verteilung von Nahrungsmitteln/materieller Hilfe an die
am stdrksten benachteiligten Personen festlegen.*

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen
Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Briissel am |...]

Im Namen des Europdischen Parlaments  Im Namen des Rates
Der Prdsident Der Prdsident

10
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FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN

RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE

1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative

1.2. Politikbereich(e) in der ABM/ABB-Struktur

1.3.  Artdes Vorschlags/der Initiative

1.4. Ziel(e)

1.5. Begriindung des Vorschlags/der Initiative

1.6. Laufzeit der MaBBnahme(n) und Dauer ihrer finanziellen Auswirkungen

1.7.  Vorgeschlagene Methode(n) der Mittelverwaltung

VERWALTUNGSMASSNAHMEN
2.1. Uberwachung und Berichterstattung
2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem

2.3. Prévention von Betrug und UnregelmaBigkeiten

GESCHATZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES
VORSCHLAGS/DER INITIATIVE

3.1. Betroffene Rubrik(en) des Mehrjéhrigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n)
im Haushaltsplan

3.2. Geschitzte Auswirkungen auf die Ausgaben

3.2.1. Ubersicht iiber die geschiitzten Auswirkungen auf die Ausgaben
3.2.2. Geschdtzte Auswirkungen auf die operativen Mittel

3.2.3. Geschdtzte Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel

3.2.4. Vereinbarkeit mit dem Mehrjihrigen Finanzrahmen

3.2.5. Finanzierungsbeteiligung Dritter

3.3. Geschitzte Auswirkungen auf die Einnahmen
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1.2

1.3.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN

RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE

Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative

Vorschlag fiir eine
VERORDNUNG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

zur Anderung der Verordnung (EU) Nr.223/2014 in Bezug auf die Einfiihrung
spezifischer Mafinahmen zur Bekdmpfung der COVID-19-Krise

Politikbereich(e) in der ABM/ABB-Struktur?

04 Beschiftigung, Soziales und Integration
04 06 Europdischer Hilfsfonds fiir die am stirksten benachteiligten Personen

04 06 01 — Forderung des sozialen Zusammenhalts und Linderung der schlimmsten
Formen der Armut in der Union

Art des Vorschlags/der Initiative
O Der Vorschlag/Die Initiative betrifft eine neue Malnahme

O Der Vorschlag/Die Initiative betrifft eine neue Mafinahme im Anschluss an ein
Pilotprojekt/eine vorbereitende MaBnahme3

Der Vorschlag/Die Initiative betrifft die Verlingerung einer bestehenden
Mafinahme

O Der Vorschlag/Die Initiative betrifft eine neu ausgerichtete Mafinahme
Ziel(e)

Mit dem Vorschlag/der Initiative verfolgte mehrjihrige strategische Ziele der
Kommission

| Entfillt
Einzelziel(e) und ABM/ABB-Titigkeit(en)

Einzelziel Nr.

Entfallt
ABM/ABB-Titigkeit(en):
Entfallt

Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen

Bitte geben Sie an, wie sich der Vorschlag/die Initiative auf die Begiinstigten/Zielgruppen auswirken
diirfte.

| Entfillt

ABM: activity-based management/malnahmenbezogenes Management; ABB: activity-based
budgeting/maBnahmenbezogene Budgetierung.
Im Sinne des Artikels 54 Absatz 2 Buchstabe a oder b der Haushaltsordnung.
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1.4.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.6.

1.7.

Leistungs- und Erfolgsindikatoren

Bitte geben Sie an, anhand welcher Indikatoren sich die Realisierung des Vorschlags/der Initiative
verfolgen ldsst.

| Entfallt

Begriindung des Vorschlags/der Initiative

Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf

| Entfallt

Mehrwert aufgrund des Tdtigwerdens der EU

| Entfillt

Aus friiheren dhnlichen Mafinahmen gewonnene Erkenntnisse

| Entfillt

Vereinbarkeit mit anderen geeigneten Instrumenten sowie mogliche Synergieeffekte

| Entfillt

Laufzeit der Malinahme(n) und Dauer ihrer finanziellen Auswirkungen
L] Vorschlag/Initiative mit befristeter Laufzeit

— Laufzeit: 1.7.2020 bis 30.6.2021

— Finanzielle Auswirkungen von 2020 bis 2024

O Vorschlag/Initiative mit unbefristeter Laufzeit

— Anlaufphase von JJJJ bis J1JJ,

— anschlieBend reguldre Umsetzung.

Vorgeschlagene Methode(n) der Mittelverwaltung®

L] Direkte Mittelverwaltung durch die Kommission

— [ durch ihre Dienststellen, einschlieBlich ihres Personals in den Delegationen der
Union

— [ durch Exekutivagenturen
Geteilte Mittelverwaltung mit den Mitgliedstaaten

O Indirekte Mittelverwaltung durch Ubertragung von Haushaltsvollzugsaufgaben
an

— [ Drittlander oder die von ihnen benannten Einrichtungen

— [ internationale Einrichtungen und deren Agenturen (bitte angeben)

— [ die EIB und den Europiischen Investitionsfonds

— [ Einrichtungen im Sinne der Artikel 208 und 209 der Haushaltsordnung
— [ offentlich-rechtliche Korperschaften

DE

Erlduterungen zu den Methoden der Mittelverwaltung und Verweise auf die Haushaltsordnung enthilt
die Website BudgWeb (in franzosischer und englischer Sprache):
http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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— [ privatrechtliche Einrichtungen, die im 6ffentlichen Auftrag téitig werden, sofern
sie ausreichende finanzielle Garantien bieten

— [ privatrechtliche Einrichtungen eines Mitgliedstaats, die mit der Einrichtung
einer Offentlich-privaten Partnerschaft betraut werden und die ausreichende
finanzielle Garantien bieten

— [ Personen, die mit der Durchfiihrung bestimmter Maflnahmen im Bereich der
GASP im Rahmen des Titels V EUV betraut und in dem maBgeblichen
Basisrechtsakt benannt sind

— Falls mehrere Methoden der Mittelverwaltung angegeben werden, ist dies unter ,, Bemerkungen* ndher zu

erldutern.
Bemerkungen
Entfillt
2. VERWALTUNGSMASSNAHMEN
2.1. Uberwachung und Berichterstattung
Bitte geben Sie an, wie oft und unter welchen Bedingungen diese Titigkeiten erfolgen.
| Entfillt
2.2, Verwaltungs- und Kontrollsystem
2.2.1.  Ermittelte Risiken
| Entfillt
2.2.2.  Angaben zum Aufbau des Systems der internen Kontrolle
| Entfillt
2.2.3.  Abschiitzung der Kosten und des Nutzens der Kontrollen sowie Bewertung des
voraussichtlichen Fehlerrisikos
| Entfillt
2.3. Privention von Betrug und Unregelmifigkeiten

Bitte geben Sie an, welche Priventions- und Schutzmafsnahmen vorhanden oder vorgesehen sind.

| Entfillt

14
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3. GESCHATZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES
VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
3.1. Betroffene Rubrik(en) des Mehrjihrigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n)
im Haushaltsplan
e Bestehende Haushaltslinien
In der Reihenfolge der Rubriken des Mehrjdhrigen Finanzrahmens und der
Haushaltslinien.
Rubrik des Haushaltslinie Aﬁ;;;ilf;n Finanzierungsbeitrige
Mehr-
jahrigen von von Kandi- nach Artikel 21
Finanz- Nummer GM/NGM? EFTA- daten- von Dritt- Absatz 2
rahmens [Rubrik.........] Lindern® lindern® landern Buchstabe b der
Haushaltsordnung
Untelii. | 040601 — Forderung des sozialen
ntelli- .
gentes und | Zusammenhalts und Linderung der
integra- | schlimmsten Formen der Armut in der GM NEIN NEIN NEIN NEIN
tives Union
Wachstum
e Neu zu schaffende Haushaltslinien
In_der Reihenfolge der Rubriken des Mehrjihrigen Finanzrahmens und der
Haushaltslinien.
.. Art der . . o
Rubrik des Haushaltslinie Ausgaben Finanzierungsbeitrige
Mehr-
jahri - h Artikel 21
J;_iinr;%;f_l Nummer GM/NGM E;?FI;\- Vogalii?_dl_ von Dritt- rla':Absatlzz
rahmens [Rubrik.........] Lindern lindern léndern Hiﬁ;ﬁ;?::rgni:g
[XX.YY.YY.YY]
JA/ JA/ JA/ JA/NEIN
NEIN NEIN NEIN

DE

GM = Getrennte Mittel NGM = Nichtgetrennte Mittel.

EFTA: Européische Freihandelsassoziation.

Kandidatenldnder und gegebenenfalls potenzielle Kandidatenlédnder des Westbalkans.

15
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3.2 Geschiitzte Auswirkungen auf die Ausgaben

Die vorgeschlagene Anderung zieht keinerlei Verinderungen an den jihrlichen Obergrenzen des Mehrjihrigen Finanzrahmens fiir Mittel fiir
Verpflichtungen und Zahlungen gemél der Verordnung (EU) Nr. 223/2014 nach sich. Die jihrliche Aufteilung der Mittel fiir Verpflichtungen fiir
den Europdischen Hilfsfonds fiir die am starksten benachteiligten Personen bleibt unveréndert.

Gemdll dem Vorschlag sollen fiir das Geschéftsjahr vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021 vorgesehene Mittel flir Zahlungen vorgezogen
werden (Schétzungen siehe unten).

3.2.1.  Ubersicht iiber die geschdtzten Auswirkungen auf die Ausgaben

in Mio. EUR zu jeweiligen Preisen (3 Dezimalstellen)

Rubrik des Mehrjihrigen Finanz- Nummer

cahmens b Intelligentes und integratives Wachstum

GD: EMPL 2020 2021 2022 2023 2024 INSGESAMT

* Operative Mittel

1b: Wirtschaftlicher, Veroflicht
sozialer und territorialer erptiichtungen
Zusammenhalt 040601 — Forderung des sozialen
i 1)
Europiischer  Hilfsfonds Zusa}mmenhalts und Lmderung der
. . .. schlimmsten Formen der Armut in der
fir die am stirksten Uni
benachteiligten Personen on
Zahlungen
040601 — Forderung des sozialen
Zusammenhalts und Linderung der @ 41,920 25,200 0,000 -33,560 -33,560 0,00
schlimmsten Formen der Armut in der
Union
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Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme finanzierte
Verwaltungsausgaben'?

Entfallt 3)
Verpflichtungen :l;;la
Mittel INSGESAMT
fir GD EMPL =2+2a
Zahlungen 41,920 25,200 0,000 -33,560 -33,560 0,00

+3

Verpflichtungen @

*Operative Mittel INSGESAMT

Zahlungen ©) 41,920 25,200 0,000 -33,560 -33,560 0,00

*Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme

finanzierte Verwaltungsausgaben INSGESAMT ©

Mittel INSGESAMT Verpflichtungen | =4+6
unter RUBRIK 1b
des Mehrjdhrigen Finanzrahmens Zahlungen =5+6 41,920 25,200 0,000 -33,560 -33,560 0,00

Wenn der Vorschlag/die Initiative mehrere Rubriken betrifft:

Verpflichtungen 4

*Operative Mittel INSGESAMT
Zahlungen (©)

*Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme

finanzierte Verwaltungsausgaben INSGESAMT ©

Mittel INSGESAMT Verpflichtungen | =4+6
unter den RUBRIKEN 1 bis 4
des Mehrjéhrigen Finanzrahmens
(Referenzbetrag)

Zahlungen =5+6 0 0

10 Technische und/oder administrative Hilfe und Ausgaben zur Unterstiitzung der Durchfiihrung von Programmen bzw. MaBnahmen der EU (vormalige BA-Linien),

indirekte Forschung, direkte Forschung.
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Rubrik des Mehrjihrigen Finanz-
5 Verwaltungsausgaben
rahmens
in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)
Bei langer andauernden
J?\?r il\?_}_li 1’:1_1:; 1{3}; Auswirkungen (siehe 1.6.) bitte INSGESAMT
weitere Spalten einfligen.
GD: <....... >
*Personal
* Sonstige Verwaltungsausgaben
GD <...> INSGESAMT Mittel
Mittel INSGESAMT

(Verpflichtungen insges.
= Zahlungen insges.)

unter der RUBRIK 5
des Mehrjéhrigen Finanzrahmens

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024 INSGESAMT

Mittel INSGESAMT Verpflichtungen
unter den RUBRIKEN 1 bis 5
des Mehrjahrigen Finanzrahmens Zahlungen 41,920 | 25,200 0,000 | -33,560 -33,560 0,00

DE 18



3.2.2.  Geschdtzte Auswirkungen auf die operativen Mittel

— [ Fir den Vorschlag/die Initiative werden keine operativen Mittel benotigt.

— Fiir den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden operativen Mittel bendtigt:

Mittel fiir Verpflichtungen in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)
Jahr Jahr Jahr Jahr Bei langer andauernden Auswirkungen (siche
Ziele und N N+1 N+2 N+3 1.6.) bitte weitere Spalten einfligen. INSGESAMT
Ergebnisse ERGEBNISSE
angeben
1 E& 1
At | 425 =1 58| 2 5| =1 5| = | s|=! 8|= s|=| 8| §| &3
a5 < Y. < Y. < Y. < Y. < M| < ¥ < Y, Z 8 g
)
EINZELZIEL Nr. 112, .
- Ergebnis
- Ergebnis
- Ergebnis

Zwischensumme fur Einzelziel Nr. 1

EINZELZIEL Nr. 2 ...

- Ergebnis

Zwischensumme fiir Einzelziel
Nr. 2

GESAMTKOSTEN

11
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Ergebnisse sind Produkte, die geliefert, und Dienstleistungen, die erbracht werden (z. B. Zahl der Austauschstudenten, gebaute Straenkilometer).
Wie unter 1.4.2. (,,Einzelziel(e)...*) beschrieben.

19




3.2.3.  Geschdtzte Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel
3.2.3.1. Ubersicht
— Fiir den Vorschlag/die Initiative werden keine Verwaltungsmittel benotigt.

— [0 Fir den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden Verwaltungsmittel
bendtigt:

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Jahr Jahr Jahr Jahr Bei ldnger andauernden Auswirkungen (siche INS-
NB N+1 N+2 N+3 1.6.) bitte weitere Spalten einfiigen. GESAMT

RUBRIK 5
des Mehrjéihrigen
Finanzrahmens

Personal

Sonstige
Verwaltungsausgaben

Zwischensumme
RUBRIK 5
des Mehrjihrigen
Finanzrahmens

Auflerhalb der
RUBRIK 5"
des Mehrjéihrigen
Finanzrahmens

Personal

Sonstige
Verwaltungsausgaben

Zwischensumme
Aufierhalb der
RUBRIK 5
des Mehrjéihrigen
Finanzrahmens

INSGESAMT

Der Mittelbedarf flir Personal- und sonstige Verwaltungsausgaben wird durch der Verwaltung der Mafinahme zugeordnete
Mittel der GD oder GD-interne Personalumschichtung gedeckt. Hinzu kommen etwaige zusétzliche Mittel, die der fiir die
Verwaltung der MafBnahme zustindigen GD nach Maligabe der verfligbaren Mittel im Rahmen der jdhrlichen
Mittelzuweisung zugeteilt werden.

Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird.
Technische und/oder administrative Hilfe und Ausgaben zur Unterstiitzung der Durchfithrung von
Programmen bzw. MaBnahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, direkte
Forschung.
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3.2.3.2. Geschitzter Personalbedarf
— Fiir den Vorschlag/die Initiative wird kein Personal benotigt.

— [ Fiir den Vorschlag/die Initiative wird folgendes Personal benétigt:

Schétzung in Vollzeitdquivalenten

Jahr Jahr Jahr Jahr Bei langer andauernden Auswirkungen (siehe 1.6.)
N N+1 N+2 N+3 bitte weitere Spalten einfligen.

* Im Stellenplan vorgesehene Planstellen (Beamte und Bedienstete auf Zeit)

XX 0101 01 (am Sitz und in den Vertretungen der
Kommission)

XX 01 01 02 (in den Delegationen)

XX 01 05 01 (indirekte Forschung)
10 01 05 01 (direkte Forschung)

Externes Personal (in Vollzeitiquivalenten — VZA)'S

XX 010201 (VB, ANS und LAK der Globaldotation)

XX 01 02 02 (VB, OB, ANS, LAK und JSD in den
Delegationen)

- am Sitz
XX 01 04 yy ¢

- in den Delegationen

XX 01 0502 (VB, ANS und LAK der indirekten
Forschung)

1001 05 02 (VB, ANS und LAK der direkten
Forschung)

Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben)

INSGESAMT

XX steht fiir den jeweiligen Politikbereich bzw. Haushaltstitel.

Der Personalbedarf wird durch der Verwaltung der Mainahme zugeordnetes Personal der GD oder GD-interne
Personalumschichtung gedeckt. Hinzu kommen etwaige zusitzliche Mittel, die der fiir die Verwaltung der
MaBnahme zustdndigen GD nach Mafgabe der verfligharen Mittel im Rahmen der jdhrlichen Mittelzuweisung
zugeteilt werden.

Beschreibung der auszufiihrenden Aufgaben:

Beamte und Zeitbedienstete

Externes Personal

15 VB = Vertragsbedienstete, OB = ortliche Bedienstete, ANS = abgeordnete nationale Sachverstindige,

LAK = Leiharbeitskrafte, JSD = junge Sachversténdige in Delegationen.
Teilobergrenze fiir aus operativen Mitteln finanziertes externes Personal (vormalige BA-Linien).

DE 21 DE
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3.2.4.  Vereinbarkeit mit dem Mehrjihrigen Finanzrahmen
- Der Vorschlag/Die Initiative ist mit dem Mehrjdhrigen Finanzrahmen
vereinbar.
— [ Der Vorschlag/Die Initiative erfordert eine Anpassung der betreffenden Rubrik
des Mehrjihrigen Finanzrahmens.
Bitte erldutern Sie die erforderliche Neuprogrammierung unter Angabe der betreffenden
Haushaltslinien und der entsprechenden Betrige.
— [0 Der Vorschlag/die Initiative erfordert eine Inanspruchnahme des
Flexibilititsinstruments oder eine Anderung des Mehrjahrigen Finanzrahmens.
Bitte erldutern Sie den Bedarf unter Angabe der betreffenden Rubriken und Haushaltslinien sowie der
entsprechenden Betrége.
3.2.5.  Finanzierungsbeteiligung Dritter
— Der Vorschlag/Die Initiative sieht keine Kofinanzierung durch Dritte vor.
— Der Vorschlag/Die Initiative sieht folgende Kofinanzierung vor:
Mittel in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)
Jahr Jahr Jahr Jahr Aus]\?v?rlljzﬁgzg?slide?l?ing t;nbitte Insgesamt
N N+1 N+2 N+3 rung c o &
weitere Spalten einfiigen.
Kofinanzierende
Einrichtung
Kofinanzierung
INSGESAMT
3.3. Geschiitzte Auswirkungen auf die Einnahmen
— Der Vorschlag/Die Initiative wirkt sich nicht auf die Einnahmen aus.
— [ Der Vorschlag/Die Initiative wirkt sich auf die Einnahmen aus, und zwar:
O auf die Eigenmittel
(| auf die sonstigen Einnahmen
in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)
Fiir das Auswirkungen des Vorschlags/der Initiative!”
laufende
. . Haushaltsjahr - .
Einnahmenlinie: zur Verfiigung Jahr Jahr Jahr Jahr Bei lgn}%erlagd?emdep Ausgvlrll(ungen
stehende N N+1 N+2 N+3 (siehe 1.6.) .1tte. weitere Spalten
Mittel einfiigen.
Artikel ....

Bitte geben Sie flir die sonstigen zweckgebundenen Einnahmen die betreffende(n) Ausgabenlinie(n)

an.

Bitte geben Sie an, wie die Auswirkungen auf die Einnahmen berechnet werden.
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Bei den traditionellen Eigenmitteln (Zo6lle, Zuckerabgaben) sind die Betrige netto, d. h. abziiglich 25 %

fiir Erhebungskosten, anzugeben.
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	1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
	• Gründe und Ziele des Vorschlags
	Die direkten und indirekten Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs nehmen in allen Mitgliedstaaten weiter zu. Die derzeitige Situation ist beispiellos und erfordert außergewöhnliche und den Umständen entsprechende Maßnahmen.
	Mit der ersten Investitionsinitiative zur Bewältigung der Coronavirus-Krise (CRII), einem von der Kommission am 13. März 2020 vorgeschlagenen Maßnahmenpaket, wurde eine Reihe wichtiger Änderungen eingeführt, die eine wirksamere Reaktion auf die derzei...
	Ziel dieser Initiative ist die Förderung von Investitionen durch Mobilisierung verfügbarer Liquiditätsreserven aus den europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds), damit die Krise unverzüglich bekämpft werden kann; daran schließen sich er...
	Auch für Maßnahmen und Leistungen im Rahmen des Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (FEAD) stellt die Coronavirus-Krise eine nie da gewesene Herausforderung dar.
	Von entscheidender Bedeutung ist, dass die Krise besondere Risiken birgt für die am stärksten benachteiligten Menschen aus den schwächsten Bevölkerungsgruppen unserer Gesellschaften. Daher müssen dringend spezifische Maßnahmen ergriffen werden, um sie...
	Die FEAD-Verordnung muss daher die Verwaltungsbehörden, Partnerorganisationen und andere an der Durchführung des Fonds beteiligte Akteure in die Lage versetzen, schnell auf neu entstehende Bedürfnisse der Zielgruppen zu reagieren, die aufgrund der Kri...
	Dementsprechend schlägt die Kommission vor, diese Verordnung zu ändern, um auf die Herausforderungen zu reagieren, mit denen Behörden und Partnerorganisationen bei der Durchführung des FEAD während des COVID-19-Ausbruchs konfrontiert sind.
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